
Besondere Mandatsbedingungen 

bei Beauftragung der 

Rechtsanwälte Müller-Dülfer, Mohr & Dr. Dörr  
Dürerstraße 8 , 66424 Homburg   

Allgemeines 

 Die Gebühren, also auch der Honoraranspruch des Rechtsanwalts nach dem Rechts-

anwaltsvergütungsgesetz, wird bereits mit Informationserteilung durch den Mandanten 

ausgelöst. Die Entstehung und die Höhe des Vergütungsanspruchs des Rechtsanwalts 

hängt nicht davon ab, ob die Tätigkeit des Rechtsanwalts für den Mandanten erfolg-

reich ist oder nicht, es sei denn, es sei dem Rechtsanwalt ein Fehler unterlaufen, wofür 

dieser haftbar gemacht werden kann. Grundsätzlich schuldet der Anwalt keinen Er-

folg, sondern lediglich die Erbringung einer Dienstleistung. 

 Inhalt und Umfang des dem Rechtsanwalt erteilten Mandats ergeben sich aus der 

Vollmacht und ggf. den hierzu erteilten Aufträgen. Der Rechtsanwalt ist von allen we-

sentlichen Gesichtspunkten umfassend zu unterrichten. 

 Der Rechtsanwalt ist zur Erhebung der Klage und zur Einlegung von Rechtsmitteln 

und Rechtsbehelfen nur dann verpflichtet, wenn er einen darauf gerichteten Auftrag 

erhalten und angenommen hat. Sofern sich der Mandant auf eine entsprechende An-

frage des Rechtsanwaltes nicht meldet, bleibt der Rechtsanwalt untätig. Der Mandant 

ist darüber informiert, dass er im Falle einer ausbleibenden Beauftragung zur Erhe-

bung der Klage und zur Einlegung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen, mit erheb-

lichen Rechtsnachteilen zu rechnen hat. 

 Der Rechtsanwalt erfüllt den ihm erteilten Auftrag nach pflichtgemäßem Ermessen 

und mit berufsüblicher Sorgfalt. Der Mandant nimmt zur Kenntnis und die Rechtsan-

wälte versichern, dass von ihnen eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen 

worden ist, deren Versicherungssumme sich auf mindestens 1 Million € beläuft. Dies 

vorausgeschickt beschränken die Rechtsanwälte im Falle eines von ihnen infolge ein-

facher Fahrlässigkeit verursachten Schadens aus dem zwischen ihnen und dem Man-

danten bestehenden Vertragsverhältnis ihre Haftung lediglich und höchstens bis zu ei-

nem Betrag in Höhe von 1 Million €. Die Haftung für einfach fahrlässige Verletzung 

von Nebenpflichten, die nicht die unmittelbare Ausführung des Auftrages und Verfol-

gung des Mandatszieles betreffen, wird ausgeschlossen. Die Haftung für die Verlet-

zung von Hauptpflichten wird der Höhe nach auf die vom Rechtsanwalt abgeschlosse-

ne Vermögensschadenhaftpflichtsumme beschränkt. Insoweit teilt sich der jeweilige 

Höchstbetrag entsprechend den Bedingungen des Versicherungsvertrages auf, wenn 

Ansprüche in Betracht kommen 

a) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen Personen, auf welche sich der 

Versicherungsschutz des Rechtsanwalts erstreckt 

b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen fließenden einheitlichen Schadens 

c) bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gilt mehrfaches auf glei-

cher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als ein-



heitlicher Verstoß, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Soweit die Vermö-

gensschadenversicherung nicht eingreift, wird die Haftung auf das Vermögen 

der Rechtsanwaltspartnerschaft beschränkt. Der Auftraggeber kann gegen Kos-

tenübernahme vom Rechtsanwalt den Abschluss einer Zusatzversicherung ver-

langen. Der Mandant hat jederzeit das Recht, den Versicherungsvertrag des 

Rechtsanwaltes einzusehen. 

Gebühren 

 Gemäß § 9 RVG ist der Rechtsanwalt berechtigt, für die entstandenen und voraus-

sichtlich noch zu entstehenden Gebühren und Auslagen einen angemessenen Vor-

schuss zu fordern. Wird eine erteilte Vorschussrechnung nicht ausgeglichen, ist der 

Rechtsanwalt berechtigt, nach vorheriger Androhung weitere Leistungen abzulehnen 

und das Mandat fristlos zu kündigen. 

 Anwaltliche Gebühren, die sich nach dem Gegenstandswert richten, erhöhen sich bei 

höheren Werten nach der gesetzlichen Regelung in § 13 RVG.  

 Der Mandant hat die für die Bearbeitung des Mandats benötigten Schreiben und Un-

terlagen mit den erforderlichen Kopien zur Verfügung zu stellen. Die Notwendigkeit 

der Anfertigung von  - vom Mandant zu vergütenden - Fotokopien und Abschriften 

liegt im Ermessen des Rechtsanwalts. 

Rechtschutzversicherung 

 Sofern der Mandant eine Rechtschutzversicherung abgeschlossen hat, richtet sich der 

Erstattungsanspruch in Bezug auf das anwaltliche Honorar ausschließlich nach den 

Vereinbarungen zwischen dem Mandanten und dem Rechtschutzversicherer, also dem 

Versicherungsvertrag. Grundsätzlich ist der Mandant verpflichtet das gesetzlich gere-

gelte oder vereinbarte Honorar aus dem Vertrag mit dem Anwalt diesem zu zahlen, 

unabhängig davon, ob und in welcher Höhe die Rechtschutzversicherung ihm hierauf 

Honorarbeträge erstattet. 

 Die Rechtsschutzversicherer nicht verpflichtet alle Gebühren des anwaltlichen Hono-

rars zu erstatten. Dies richtet sich nach Versicherungsvertrag zwischen dem Mandan-

ten und seinem Rechtsschutzversicherer. Dies gilt insbesondere für zwischen dem 

Mandanten und dem Rechtsanwalt geschlossene Vergütungsvereinbarungen, die die 

gesetzlichen Gebühren übersteigen. So werden von den Rechtschutzversicherungen 

z.B. grundsätzlich keine Fahrtkosten und Abwesenheitsgelder für Dienstreisen des 

Rechtsanwalts (z.B. zum auswärtigen Gericht oder zu Ortsterminen) übernom-

men oder lediglich die Kosten für drei Zwangsvollstreckungsversuche erstattet.  

 Eine vereinbarte Selbstbeteiligung ist auf jeden Fall vom Mandanten selbst zu tragen. 

 Der Mandant bleibt auch im Falle der nachträglichen Rücknahme der Deckungszusage 

durch die Rechtsschutzversicherung verpflichtet, sämtliche Gebühren des Rechtsan-

walts zu zahlen.  

 Wird nur ein Teil der Gebühren von der Rechtsschutzversicherung erstattet und be-

steht Streit darüber, ob die Rechtsschutzversicherung verpflichtet ist, diesen Teil auch 

zu tragen, ist der Mandant verpflichtet, den streitigen Teil zunächst dem Rechtsanwalt 



gegenüber auszugleichen. Dieser Anspruch des Rechtsanwaltes gegen den Mandanten 

ist unabhängig davon, ob der Rechtsanwalt durch den Mandanten Beauftragung zur 

Führung einer Klage gegen den Rechtsschutzversicherer erhalten hat oder nicht. 

 Die Korrespondenz des Rechtsanwaltes mit der Rechtsschutzversicherung stellt eine 

gesonderte anwaltliche Tätigkeit dar, die grundsätzlich gesondert zu vergüten ist. 

Geringes Einkommen 

 Der Mandant ist bereits bei Beauftragung des Rechtsanwaltes verpflichtet, diesen zu 

informieren, sofern er hinsichtlich seines geringen Einkommens und Vermögens nicht 

in der Lage ist, die voraussichtlich entstehenden Anwaltsgebühren selbst zu tragen. 

Tritt dieser Fall während der Tätigkeit des Rechtsanwaltes ein, hat der Mandant dies 

seinem Anwalt unverzüglich mitzuteilen. Dieser wird dann prüfen, ob dem Mandanten 

die Rechte aus der Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe zustehen. Liegen die Vo-

raussetzungen hierzu nicht vor, ist der Mandant nach wie vor verpflichtet, die entste-

henden und bereits entstandenen Anwaltsgebühren zu tragen. 

 Reicht der Mandant im Falle der Beauftragung mit der Erhebung einer Klage oder im 

Falle der Rechtsverteidigung im Wege der Prozesskostenhilfe, die Erklärung über die 

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht rechtzeitig vor Abschluss der In-

stanz oder bei vorgeschaltetem Prozesskostenhilfeverfahren bei Beantragung dessel-

ben ein, so ist der Mandant verpflichtet, die Anwaltsgebühren selbst zu tragen. 

 Wird die Gewährung von Prozesskostenhilfe versagt, ist der Mandant ebenfalls ver-

pflichtet, die Anwaltsgebühren selbst zu tragen. 

 Auch bei Bewilligung von Prozesskostenhilfe hat der Mandant im Falle des Unterlie-

gens die Kosten der Gegenseite zu tragen. 

 Der Mandant wird darauf ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er sich unter Um-

ständen sogar strafbar macht, wenn er in der Erklärung über seine persönlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse unvollständige oder falsche Angaben macht. 

Auslagen 
 

 Gemäß § 9 RVG ist der Rechtsanwalt berechtigt, für die bereits entstandenen und vo-

raussichtlich noch entstehenden Gebühren und Auslagen einen angemessenen Vor-

schuss zu fordern. Wird eine durch den Rechtsanwalt erteilte und bereits fällige Vor-

schusskostenrechnung nicht ausgeglichen, ist der Rechtsanwalt berechtigt, nach vorhe-

riger Androhung weitere Leistungen abzulehnen und sogar das Mandat fristlos zu 

kündigen. 

 Die Notwendigkeit der Anfertigung von Fotokopien und Abschriften liegt im Ermes-

sen des Rechtsanwalts. 

Besondere Hinweise 

 Der Mandant ist darauf hingewiesen worden, dass kein Kostenerstattungsanspruch in 

Arbeitsgerichtssachen in 1. Instanz, auch im Falle des Obsiegens besteht. 



 Der Rechtsanwalt korrespondiert mit ausländischen Auftraggebern in Deutsch. Etwai-

ge Kosten für Übersetzungen sind vom Mandanten zu erstatten. Der Rechtsanwalt haf-

tet nicht für Übersetzungsfehler. Die Haftung des beauftragten Rechtsanwalts oder 

seiner Erfüllungsgehilfen für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bleibt hiervon unbe-

rührt. 

 Telefonische Auskünfte und Erklärungen des Rechtsanwalts sind nur bei schriftlicher 

Bestätigung durch den Mandanten verbindlich. 

 Die Verpflichtung zur Aufbewahrung und Herausgabe von Handakten des beauftrag-

ten Rechtsanwalts erlischt zwei Jahre nach Beendigung des Auftrages. 

 Der Sitz der Anwaltskanzlei ist vertraglicher Erfüllungsort, ist der Mandant Kauf-

mann, ist dieser gleichzeitig Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem der Vollmacht 

zugrunde liegenden Rechtsverhältnis. 

 Hinweis gemäß § 33 BDSG: Sachbezogene Adressen und Daten werden auf EDV ge-

speichert. 

 Die Kommunikation mit unserer Kanzlei kann auch per E-Mail erfolgen. Es wird da-

rauf hingewiesen, dass E-Mails Viren enthalten können, dass andere Internet-

Teilnehmer unschwer von dem Inhalt der E-Mail Kenntnis nehmen können und dass 

nicht sichergestellt ist, dass E-Mails tatsächlich von dem Absender kommen, der an-

gegeben ist. 

 Des Weiteren verweisen wir auf die in unseren Kanzleiräumen zur Einsichtnahme 

ausgehängten Informationen nach der Dienstleistungs-Informationspflichten-

Verordnung (DL-InfoV). 


